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▼B

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 20. Oktober 1993

über das Dokument zur Identifizierung eingetragener Equiden
(Equidenpaß)

(93/623/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/427/EWG des Rates vom 26. Juni 1990
zur Festlegung der tierzüchterischen und genealogischen Vorschriften
für den innergemeinschaftlichen Handel mit Equiden (1), insbesondere
auf Artikel 8 Nummer 1 erster Absatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Das Papier, das dem Ursprungsnachweis eingetragener Equiden dient,
muß alle einschlägigen genealogischen Angaben über die betreffenden
Equiden enthalten.

Am 26. Juni 1990 hat der Rat die Richtlinie 90/426/EWG zur Festle-
gung der tierseuchenrechtlichen Vorschriften für das Verbringen von
Equiden und für ihre Einfuhr aus Drittländern (2), zuletzt geändert durch
die Richtlinie 92/36/EWG (3), erlassen. Nach Maßgabe dieser Richtlinie
wurden hinsichtlich der Einfuhr eingetragener Pferde spezifische
Gesundheitsbescheinigungen vorgeschrieben, in denen auf das Doku-
ment zur Identifizierung (Equidenpaß) Bezug genommen wird.

Gemäß der Richtlinie 90/426/EWG wird das Dokument zur Identifizie-
rung ausgestellt von der Tierzuchtbehörde oder einer anderen zustän-
digen Behörde des Ursprungslandes des Equiden, die das Stutbuch oder
das Zuchtregister des betreffenden Equiden führt, oder von einer inter-
nationalen Vereinigung bzw. Organisation, die Pferde im Hinblick auf
Wettkämpfe und Rennen verwaltet. Das Dokument zur Identifizierung
muß bestimmte Angaben zum Gesundheitszustand der betreffenden
Equiden enthalten, die den Gesundheitsstatuts der Tiere gewährleisten.

Um die Identifizierung eingetragener Equiden zu gewährleisten und
sicherzustellen, daß alle einschlägigen Angaben zum Gesundheitszu-
stand, insbesondere Impfdaten und Laborergebnisse, vorliegen,
empfiehlt es sich, ein Dokument zur Identifizierung von Equiden festzu-
legen.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der
Stellungnahme des Ständigen Tierzuchtausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Das Dokument zur Identifizierung eingetragener Equiden wird nach
Maßgabe der Bestimmungen des Anhangs ausgestellt.

(1) ABl. Nr. L 224 vom 18. 8. 1990, S. 55.
(2) ABl. Nr. L 224 vom 18. 8. 1990, S. 42.
(3) ABl. Nr. L 157 vom 10. 6. 1992, S. 28.
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▼B
Artikel 2

Das Mitführen des Dokuments zur Identifizierung ist

— fakultativ für Sendungen eingetragener Equiden, die vor dem 1.
Januar 1998 geboren sind;

— obligatorisch für Sendungen eingetragener Equiden, die ab dem 1.
Januar 1998 geboren sind.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.
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▼B
ANHANG

DOKUMENT ZUR IDENTIFIZIERUNG EINGETRAGENER EQUIDEN

EQUIDENPASS

Allgemeine Auflagen

I. Der Equidenpaß enthält alle für seine Verwendung erforderlichen Angaben
sowie den Namen der ausstellenden Behörde.

II. Paßinhalt

A. Der Paß muß folgende Angaben enthalten:

1. Kapitel I

Eigentümer oder Verfügungsberecht igter des Equiden

2. Kapitel II und III

Ident i f iz ierung des Equiden

Identifizierung durch die zuständige Behörde.

3. Kapitel IV

Eintragung der Ident i tä tskontrol len

In allen Fällen, in denen dies in den Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften vorgesehen ist, wird die Identität des betreffenden Equiden
von der zuständigen Behörde überprüft und das Kontrollergebnis
eingetragen.

4. Kapitel V und VI

Eintragung der Impfungen

Alle Impfungen sind unter Kapitel V (Pferde-Influenza) bzw. unter
Kapitel VI (alle anderen Impfungen) einzutragen.

5. Kapitel VII

Gesundhei tskontrol len durch Laboruntersuchungen

Im Interesse der Ermittlung ansteckender Krankheiten sind alle
Kontrollergebnisse schriftlich festzuhalten.

▼M1

6. Kapitel IX

Arzneimit te lbehandlung

Teil I und Teil II bzw. Teil III dieses Kapitels sind entsprechend den
Auflagen für dieses Kapitel auszufüllen.

▼B

B. Der Paß kann folgende Angaben enthalten:

Kapitel VIII

Gesundhei tsmindestanforderungen

Kapitel VIII legt die Gesundheitsmindestanforderungen fest und enthält
ein Verzeichnis der Krankheiten, die für diese Tiergesundheitsbescheini-
gung in Betracht zu ziehen sind.
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▼B
KAPITEL II
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▼B
KAPITEL III
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▼B
KAPITEL VIII
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▼B

Maladies dont l’inclusion dans le certificat zoosanitaire joint au passeport
doit être envisagée — Diseases for which an endorsement must be made on
the health certificate attached to the passport — Krankheiten, die für die
dem Paß beiliegende Gesundheitsbescheinigung in Betracht zu ziehen sind

1. Peste équine — African horse sickness — Afrikanische Pferdepest

2. Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis — Vesikuläre Stomatitis

3. Dourine — dourine — Beschälseuche

4. Morve — glanders — Rotz

5. Encéphalomyélites équines (tous types) — equine encephalomyelitis (all
types) — Enzephalomyelitis des Pferdes (alle Formen)

6. Anémie infectieuse — infectious anaemia — infektiöse Anämie

7. Rage — rabies — Tollwut

8. Fièvre charbonneuse — anthrax — Milzbrand
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